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§ 5 WGarG 2008 Rücksicht auf die
Verkehrsverhältnisse

 WGarG 2008 - Wiener Garagengesetz 2008

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Die Errichtung von Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen ist nur zulässig, wenn es die Verkehrsverhältnisse

gestatten; dabei müssen mit Ausnahme der Errichtung von Gebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen oder von

Reihenhäusern darüber hinaus – sofern der Bebauungsplan unter Bedachtnahme auf die Ausgewogenheit der

Nutzungen und die zeitgemäßen Bedürfnisse der Bevölkerung nicht ein geringeres Verhältnis festlegt – dreimal so

viele Stellplätze gescha6en werden, als auf den ö6entlichen Verkehrs7ächen durch die Herstellung der Ein- und

Ausfahrten untergehen. Für diese Beurteilung sind die Größe der Anlage zum Einstellen von Kraftfahrzeugen sowie die

Lage und Größe des Tores oder der Einmündung der Zu- und Abfahrt in die ö6entliche Verkehrs7äche, insbesondere

mit Rücksicht auf die benachbarten Straßenkreuzungen, auf die Verkehrsbedeutung, die Verkehrsdichte der Straße,

die Höhenlage der anschließenden Fahrbahn und die Sichtverhältnisse, maßgebend.
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